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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname Baryt
Bezeichnung des Stoffs Baryt
Registrierungsnummer (REACH) Der Stoff ist von der Registrierungspflicht ausgenom-

men -  REACH Verordnung, Anhang V -  Falls vorhan-
den, wird das Sicherheitsdatenblatt durch Daten aus 
der REACH-Registrierungsdossier von Bariumsulfat 
ergänzt.

EG-Nummer 236-664-5
CAS-Nummer 13462-86-7

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen Industrielle Verwendung
Verwendungen, von denen abgeraten wird Nicht für private Zwecke (Haushalt) verwenden

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Cebo Holland BV 
Westerduinweg 1 
1976 BV IJmuiden 
Niederlande 
  
Telefon: +31 (0) 255-546262 
E-Mail: info@cebo.com 
Webseite: www.cebo.com
E-Mail (sachkundige Person) msds@cebo.com (HSEQ Department)

1.4 Notrufnummer
Notfallinformationsdienst +31 (0) 255-546262 

Diese Nummer ist nur während folgender Dienstzeiten 
verfügbar: Mo-Fr 08:30 bis 17:00

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Dieser Stoff erfüllt nicht die Kriterien für die Einstufung gemäß der Verordnung Nr. 1272/2008/EG. 

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Nicht erforderlich. 

2.3 Sonstige Gefahren
Abhängig von der Art der Handhabung und Verwendung (z. B. Mahlen, Trocknen) kann luftgetragenes lungengängiges kristalli-
nes Silica (Quarzfeinstaub) erzeugt werden. Längeres und/oder starkes Einatmen von Quarzfeinstaub kann Lungenfibrose ver-
ursachen, die allgemein als Silikose bezeichnet wird. Hauptsymptome der Silikose sind Husten und Atemnot. 

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Nach den Ergebnissen seiner Bewertung ist dieser Stoff weder ein PBT- noch ein vPvB-Stoff. 

Endokrinschädliche Eigenschaften
Enthält keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von ≥ 0,1%. 
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
Stoffname Baryt
Identifikatoren
CAS-Nr. 13462-86-7
EG-Nr. 236-664-5
Summenformel BaO4S
Molmasse 233,4 g/mol

Verunreinigungen, Zusatzstoffe und Bestandteile

Verunreinigungen und Zusatzstoffe, Einstufung gem. GHS

Stoffname Identifika-
tor

Gew.-% Einstufung gem. 
GHS

Piktogramme Anm.

Einatembarer, kristalliner 
Quarz

CAS-Nr. 
14808-60-7 

 
EG-Nr. 

238-878-4

< 1 STOT RE 1 / H372

 

IOELV

Anm.
IOELV: Stoff mit einem gemeinschaftlichen Grenzwert für die berufsbedingte Exposition

Anmerkungen
Alle Prozentangaben sind Gewichtsprozente, sofern nicht anders angegeben.  Voller Wortlaut der H-Sätze in ABSCHNITT 16. 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Allgemeine Anmerkungen

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen.  Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen.  Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenla-
ge anwenden und nichts über den Mund verabreichen.  Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.  Bei Auftreten von 
Beschwerden oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. 

Nach Inhalation
Für Frischluft sorgen.  Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand sofort ärztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-Maß-
nahmen einleiten.  Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen. 

Nach Kontakt mit der Haut
Lose Partikel von der Haut abbürsten.  Haut mit Wasser abwaschen/duschen.  Bei Hautreizung oder -ausschlag: ärztlichen Rat 
einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Nach Berührung mit den Augen
Reibe nicht deine Augen. Mechanische Beanspruchung kann die Hornhaut schädigen.  Augenlider geöffnet halten und minde-
stens 15 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem Wasser spülen.  Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 
entfernen. Weiter ausspülen.  Bei anhaltender Augenreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Nach Aufnahme durch Verschlucken
Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).  Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen 
(Verdünnungseffekt).  Bei Unwohlsein Arzt anrufen. 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Acute Symptome können sein: Schmerzen in den Augen durch Staub. Keine Spätfolgen zu erwarten sind, wenn die Erstversor-
gung effektiv angewandt wird. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
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Keine. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel
Geeignete Löschmittel

Das Produkt ist nicht brennbar, Feuerlöschmaßnahmen auf die Brandumgebung abstimmen. 

Ungeeignete Löschmittel
Wasser im Vollstrahl. 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefährliche Verbrennungsprodukte
Bei Brand können gefährliche Dämpfe/Rauch entstehen.  Schwefeloxide (SOx). 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.  Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.  Löschwasser nicht in Kanäle 
und Gewässer gelangen lassen.  Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln.  Brandbekämpfung mit üblichen Vorsichts-
maßnahmen aus angemessener Entfernung. 

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät (autonomes Atemgerät, EN 133).  Standard-Feuerwehrschutzkleidung. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 
Verfahren
Nicht für Notfälle geschultes Personal

Personen in Sicherheit bringen.  Den betroffenen Bereich belüften.  Vermeiden von Staubentwicklung.  Berührung mit den Augen 
und der Haut vermeiden.  Einatmen von Staub vermeiden. 

Einsatzkräfte
Bei Einwirkungen von Dämpfen, Stäuben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerät zu tragen.  Vorgeschriebene persönli-
che Schutzausrüstung verwenden. 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen
Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern.  Verunreinigtes Waschwasser zurückhal-
ten und entsorgen. 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können

Abdecken der Kanalisationen. 

Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann
Mechanisch aufnehmen. 

Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung
In geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.  Den betroffenen Bereich belüften. 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Gefährliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.  Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8.  Unverträgliche Mate-
rialien: siehe Abschnitt 10.  Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Empfehlungen
- Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden sowie von Aerosol- und Staubbildung

Verwendung einer örtlichen und generellen Lüftung.  Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. 

- Spezifische Hinweise/Angaben
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Staubablagerungen können sich auf allen Ablagerungsflächen in einem Betriebsraum ansammeln. 

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz
Nach Gebrauch die Hände waschen.  In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen.  Vor dem Betre-
ten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung ablegen.  Bewahren Sie Speisen und 
Getränke nicht zusammen mit Chemikalien auf.  Benutzen Sie für Chemikalien keine Gefäße, die üblicherweise für die Aufnahme 
von Lebensmitteln bestimmt sind.  Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Begegnung von Risiken nachstehender Art
Staubentwicklung gering halten und Verteilung durch Wind verhindern, beim Be- und Entladen. Behälter geschlossen halten und 
verpackte Produkte so speichern, dass versehentliche Bersten verhindert wird. 

- Explosionsfähige Atmosphären
Beseitigung von Staubablagerungen. 

- Durch Entzündbarkeit bedingte Gefahren
Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. 

- Unverträgliche Stoffe oder Gemische
Fernhalten von Laugen, oxidierende Stoffe, Säuren. 

Beherrschung von Wirkungen
Gegen äußere Einwirkungen schützen, wie

UV-Einstrahlung/Sonnenlicht.  Feuchtigkeit. 

Beachtung von sonstigen Informationen
An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. 

- Anforderungen an die Belüftung
Verwendung einer örtlichen und generellen Lüftung. 

- Geeignete Verpackung
Nur im Originalbehälter aufbewahren. 

7.3 Spezifische Endanwendungen
Informationen zu bestimmten Anwendungen in der Good Practice Guide spiegelt sich in Abschnitt 16 genannt.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter
Nationale Grenzwerte

Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)

Land Arbeitsstoff CAS-Nr. Identi-
fikator

SMW 
[ppm]

SMW 
[mg/m³]

KZW 
[ppm]

KZW 
[mg/m³]

Hin-
weis

Quelle

DE Allgemeiner Staubgrenz-
wert

MAK 4 i DFG

DE Allgemeiner Staubgrenz-
wert (granuläre biobe-
ständige Stäube, GBS)

MAK 0,3 2,4 r, ex-uf-
dust

DFG

DE Allgemeiner Staubgrenz-
wert

AGW 10 20 Y, i TRGS 900

DE Allgemeiner Staubgrenz-
wert

AGW 1,25 2,5 Y, r TRGS 900

EU kristallines Siliciumdioxid 14808-60-7 IOELV 0,1 dust, r 2017/2398/
EU

Hinweis
dust als Staub
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Hinweis
ex-uf-dust ausgenommen sind ultrafeine Partikel
i einatembare Fraktion
KZW Kurzzeitwert (Grenzwert für Kurzzeitexposition): Grenzwert der nicht überschritten werden soll, auf eine Dauer von 15 Minuten bezo-

gen (soweit nicht anders angegeben)
r alveolengängige Fraktion
SMW Schichtmittelwert (Grenzwert für Langzeitexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berechnet für einen Bezugs-

zeitraum von acht Stunden (soweit nicht anders angegeben)
Y ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) 

nicht befürchtet zu werden

Relevante DNEL-/DMEL-/PNEC- und andere Schwellenwerte
Es liegen keine Daten vor. 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Generelle Lüftung.  Augenduschen und Notduschen am Arbeitsplatz anbieten.

Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung)
Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden (EN ISO 16321). 

Hautschutz

Schutzkleidung (EN ISO 13688). 

Handschutz

Geeignete Schutzhandschuhe tragen.  VORSICHT: Tragen von feuchtigkeitsdichten Handschuhen (Okklusion) länger als 4 
Stunden ist in Deutschland als Risiko definiert.  Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern 
auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. 

- Durchbruchzeit des Handschuhmaterials
Verwenden Sie Handschuhe mit einer minimalen Durchbruchzeit des Handschuhmaterials:  >10 Minuten (Permeationslevel: 1). 

- Sonstige Schutzmaßnahmen
Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen.  Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen. 
Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. 

Atemschutz
Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.  Voll-/Halb-/Viertelmaske (EN 136/140).  P1 (filtert mindestens 80 % der Luft-
partikel, Kennfarbe: Weiß). 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand fest (Pulver)

Farbe weiß

Geruch geruchlos

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt 1.580 °C

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich nicht bestimmt
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Entzündbarkeit nicht brennbar

Untere und obere Explosionsgrenze UEG: OEG: nicht relevant (fest)

Flammpunkt nicht anwendbar

Zündtemperatur nicht relevant

Zersetzungstemperatur es liegen keine Daten vor

pH-Wert nicht anwendbar

Kinematische Viskosität nicht relevant

Löslichkeit nicht bestimmt

  

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) nicht relevant (anorganisch)

 

Dampfdruck nicht bestimmt

  
Dichte und/oder relative Dichte

Dichte nicht bestimmt

Relative Dampfdichte zu dieser Eigenschaft liegen keine Informationen vor

 

Partikeleigenschaften es liegen keine Daten vor

9.2 Sonstige Angaben

Angaben über physikalische Gefahrenklassen Gefahrenklassen gemäß GHS (physikalische Gefah-
ren): nicht relevant

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen es liegen keine zusätzlichen Angaben vor

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität
Dieses Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen nicht reaktiv. 

10.2 Chemische Stabilität
Das Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen und unter den bei Lagerung und Handhabung zu erwartenden Tempe-
ratur- und Druckbedingungen stabil. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Minimieren Sie die Staubbildung in der Luft und verhindern Sie, dass sich der Wind beim Be- und Entladen ausbreitet. Behälter 
geschlossen halten und verpackte Produkte so lagern, dass ein versehentliches Zerreißen verhindert wird.

10.5 Unverträgliche Materialien
Nicht speichern mit Materialien, die durch Staub beeinträchtigt werden konnen. 



Sicherheitsdatenblatt 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) 

geändert mit 2020/878/EU

Baryt
Nummer der Fassung: 4.0 
Ersetzt Fassung vom: 13.11.2023 (3)

Überarbeitet am: 18.11.2025

Deutschland: de Seite: 7 / 12

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte
Vernünftigerweise zu erwartende, gefährliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung, Verschütten und Erwär-
mung entstehen, sind nicht bekannt.  Gefährliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Einstufung gemäß GHS (1272/2008/EG, CLP)

Dieser Stoff erfüllt nicht die Kriterien für die Einstufung gemäß der Verordnung Nr. 1272/2008/EG. 

Akute Toxizität
Ist nicht als akut toxisch einzustufen. 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
Ist nicht als hautätzend/-reizend einzustufen. 

Schwere Augenschädigung/Augenreizung
Ist nicht als schwer augenschädigend oder augenreizend einzustufen. 

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
Ist nicht als Inhalations- oder Hautallergen einzustufen. 

Keimzellmutagenität
Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen. 

Karzinogenität
Ist nicht als karzinogen einzustufen. 

Reproduktionstoxizität
Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen. 

Zusammenfassung der Bewertung der CMR-Eigenschaften
 
Im Jahre 1997 kam die internationale Agentur zur Erforschung von Krebs (IARC) zu dem Schluss, dass bei beruflicher Tätigkeit 
inhalierter Quarzstaub beim Menschen Lungenkrebs verursachen kann. Die Agentur verwies jedoch darauf, dass davon nicht 
bei allen Einsatzfällen in der Industrie und nicht bei allen Quarzstaubarten auszugehen ist. (IARC-Monographien zur Bewertung 
des Krebsrisikos von Chemikalien beim Menschen und Quarzstaub sowie organischen Fasern aus dem Jahre 1997, Band 68, 
IARC, Lyon, Frankreich) 
Im Juni 2003 kam der wissenschaftliche Ausschuss für Grenzwerte berufsbedingter Exposition der EU zu dem Schluss, dass bei 
Inhalation einatembarer Quarzstäube beim Menschen vor allem Silikose entsteht. „Es gibt hinreichende Informationen für die 
Schlussfolgerung, dass das relative Risiko von Lungenkrebs bei Personen mit Silikose erhöht ist (und anscheinend nicht bei Per-
sonen ohne Silikose, die Quarzstaub in Steinbrüchen und in der Keramikindustrie ausgesetzt sind). Wenn eine Ausbildung von 
Silikose verhindert wird, wird damit auch das Krebsrisiko reduziert ...“ (SCOEL SUM Doc 94-final, vom Juni 2003). 
Es gibt also massive Belege dafür, dass ein höheres Krebsrisiko sich auf Personen beschränkt, die bereits an Silikose leiden. 
Der Schutz der Arbeitnehmer vor Silikose sollte durch Einhaltung der vorhandenen amtlichen Expositionsgrenzwerte für Ar-
beitsplätze und Einführung zusätzlicher Maßnahmen zu Risikomanagement bei Bedarf gesichert werden (siehe Abschnitt 16).

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) einzustufen. 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition
Längere bzw. massive Exposition bei quarzstaubhaltigen Stäuben kann Silikose, eine Lungenfibrose durch Ablagerung feiner ei-
natembarer Partikel aus Quarzstaub in der Lunge, verursachen. 

Aspirationsgefahr
Ist nicht als aspirationsgefährlich einzustufen. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren
Sonstige Angaben

Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor. 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität
Gemäß 1272/2008/EG: Ist nicht als gewässergefährdend einzustufen. 
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12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Prüfung erforderlich, da der Stoff anorganisch ist. 

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine Prüfung erforderlich, da der Stoff anorganisch ist. 

12.4 Mobilität im Boden
Unlöslich. 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Nach den Ergebnissen seiner Bewertung ist dieser Stoff weder ein PBT- noch ein vPvB-Stoff. 

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften
Zu dieser Eigenschaft liegen keine Informationen vor. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen
Es sind keine Daten verfügbar. 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Für die Abfallbehandlung relevante Angaben

Recycling/Rückgewinnung von anorganischen Stoffen. 

Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 

Abfallbehandlung von Behältern/Verpackungen
Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.  Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff 
zu behandeln. 

Anmerkungen
Bitte beachten Sie die einschlägigen nationalen oder regionalen Bestimmungen.  Abfall ist so zu trennen, dass er von den kom-
munalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer unterliegt nicht den Transportvorschriften

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung nicht relevant

14.3 Transportgefahrenklassen keine

14.4 Verpackungsgruppe nicht zugeordnet

14.5 Umweltgefahren nicht umweltgefährdend gemäß den Gefahrgutvor-
schriften

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor. 

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
Es liegen keine Daten vor. 

 
Zusätzliche Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften
Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN) - 
Zusätzliche Angaben

Unterliegt nicht den Vorschriften des ADR, RID und ADN. 

Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG) - Zusätzliche 
Angaben

Unterliegt nicht den Vorschriften des IMDG. 
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Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - Zusätzliche Angaben
Unterliegt nicht den Vorschriften der ICAO-IATA. 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 
Stoff oder das Gemisch
Einschlägige Bestimmungen der Europäischen Union (EU)
Beschränkungen gemäß REACH, Anhang XVII

Nicht gelistet. 

Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste
Nicht gelistet. 

Seveso Richtlinie

2012/18/EU (Seveso III)

Nr. Gefährlicher Stoff/Gefahrenkategorien Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwen-
dung in Betrieben der unteren und oberen 

Klasse

Anm.

nicht zugeordnet

Verordnung über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und -
verbringungsregisters (PRTR)

Nicht gelistet. 

Wasserrahmenrichtlinie (WRR)
Nicht gelistet. 

Verordnung (EU) 2019/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über 
die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe, zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 98/2013

Nicht gelistet. 

Verordnung über persistente organische Schadstoffe (POP)
Nicht gelistet. 

Nationale Vorschriften (Deutschland)
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)
Wassergefährdungsklasse (WGK) nwg   nicht wassergefährdend

Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern (TRGS 510) (Deutschland)
Lagerklasse (LGK) 13 (nicht brennbare Feststoffe)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Für diesen Stoff wurde vom Lieferanten keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt. 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vorgenommene Änderungen (überarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)

Abschnitt Ehemaliger Eintrag (Text/Wert) Aktueller Eintrag (Text/Wert)

1.1 Handelsname: 
Bariet

Handelsname: 
Baryt

Anmerkungen: 
Alle Prozentangaben sind Gewichtsprozente, sofern nicht 

anders angegeben.  Voller Wortlaut der H-Sätze in AB-

3.1
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Abschnitt Ehemaliger Eintrag (Text/Wert) Aktueller Eintrag (Text/Wert)

SCHNITT 16.

7.2 - Unverträgliche Stoffe oder Gemische: 
Von Laugen fernhalten, oxidierende Stoffe, Säuren.

- Unverträgliche Stoffe oder Gemische: 
Fernhalten von Laugen, oxidierende Stoffe, Säuren.

8.1 Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition (Arbeits-
platzgrenzwerte): 

Änderung in der Auflistung (Tabelle)

8.2 Augen-/Gesichtsschutz: 
Augenschutz benutzen 

 
Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden (EN 166).

Augen-/Gesichtsschutz: 
Augenschutz benutzen 

 
Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden (EN ISO 

16321).

8.2 Hautschutz: 
Schutzkleidung benutzen 

 
Schutzkleidung (EN 340 & EN ISO 13688).

Hautschutz: 
Schutzkleidung benutzen 

 
Schutzkleidung (EN ISO 13688).

9.1 Untere und obere Explosionsgrenze: 
UEG: OEG: nicht relevant

Untere und obere Explosionsgrenze: 
UEG: OEG: nicht relevant (fest)

11.2 Endokrinschädliche Eigenschaften: 
Enthält keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Kon-

zentration von ≥ 0,1%.

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften: 
Enthält keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Kon-

zentration von ≥ 0,1%.

Endokrinschädliche Eigenschaften: 
Zu dieser Eigenschaft liegen keine Informationen vor.

Abkürzungen und Akronyme

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkürzungen

2017/2398/EU Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2004/37/EG über den Schutz 
der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Karzinogene oder Mutagene bei der Arbeit

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieu-
res (Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstra-

ßen)

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Übereinkommen über die inter-
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße)

AGW Arbeitsplatzgrenzwert

CAS Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem Schlüssel, der 
CAS Registry Number)

CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling 
and Packaging) von Stoffen und Gemischen

CMR Carcinogenic, Mutagenic or toxicic for Reproduction (krebserzeugend, erbgutverändernd oder fortpflanzungsge-
fährdend)

DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft MAK-und BAT-Werte-Liste, Senatskommission zur Prüfung gesundheits-
schädlicher Arbeitsstoffe, Wiley-VCH, Weinheim

DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk für den Transport gefährlicher Güter, siehe IA-
TA/DGR

DMEL Derived Minimal Effect Level (abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung)

DNEL Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung)

ED Endokriner Disruptor

EG-Nr. Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle für die siebenstellige EC-Num-
mer als Kennzahl für Stoffe in der EU (Europäische Union)

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europäisches Verzeichnis der auf dem Markt EINECS



Sicherheitsdatenblatt 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) 

geändert mit 2020/878/EU

Baryt
Nummer der Fassung: 4.0 
Ersetzt Fassung vom: 13.11.2023 (3)

Überarbeitet am: 18.11.2025

Deutschland: de Seite: 11 / 12

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkürzungen

vorhandenen chemischen Stoffe)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europäische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe)

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes System zur 
Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt haben

IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk für den Transport gefährlicher Güter 
im Luftverkehr)

ICAO International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen)

IOELV Arbeitsplatz-Richtgrenzwert

KZW Kurzzeitwert

LGK Lagerklasse gemäß TRGS 510, Deutschland

NLP No-Longer Polymer (nicht-länger-Polymer)

OEG Obere Explosionsgrenze (OEG)

PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch

PNEC Predicted No-Effect Concentration (abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration)

ppm Parts per million (Teile pro Million)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung chemischer Stoffe)

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung für die inter-
nationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)

SMW Schichtmittelwert

STOT RE Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)

SVHC Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)

TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe (Deutschland)

TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

UEG Untere Explosionsgrenze (UEG)

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

Wichtige Literatur und Datenquellen
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging) 
von Stoffen und Gemischen.  Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändert mit 2020/878/EU. 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN).  Internationaler Code für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG).  Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Re-
gelwerk für den Transport gefährlicher Güter im Luftverkehr). 

Liste der einschlägigen Sätze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)

Code Text

H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.

Schulungshinweise
Am 25. April 2006 wurde im sektorübergreifenden Sozialdialog ein Übereinkommen über den Gesundheitsschutz der Arbeitneh-
mer durch gute Handhabung und Verwendung von kristallinem Siliziumdioxid und dieses enthaltender Produkte unterzeichnet. 
Dieses autonome Übereinkommen, das von der Europäischen Kommission finanziell unterstützt wird, basiert auf einem Leitfa-
den über bewährte Praktiken. Die Anforderungen des Übereinkommens sind am 25. Oktober 2006 in Kraft getreten. Das Über-
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einkommen wurde im Amtsblatt der Europäischen Union (2006/C 279/02) veröffentlicht. Der Wortlaut des Übereinkommens und 
seiner Anhänge sowie des Leitfaden über bewährte Praktiken ist unter http://www.nepsi.eu verfügbar und bietet nützliche Infor-
mationen und Anleitungen für die Handhabung von Produkten, die Quarzfeinstaub enthalten. Literaturhinweise sind auf Anfrage 
bei EUROSIL, dem Europäischen Verband der Hersteller von industriellem Siliziumdioxid, erhältlich. 

Haftungsausschluss
Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwärtigen Kenntnisstand.  Dieses SDB wurde ausschließlich für die-
ses Produkt zusammengestellt und ist ausschließlich für dieses vorgesehen. 
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                         P1 (filtert mindestens 80 % der Luftpartikel, Kennfarbe: Weiß)
                    
                
                 
                     
                         Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden
                    
                     
                         (EN ISO 16321)
                    
                
                 
                     
                         geeignete Schutzhandschuhe tragen
                    
                     
                         VORSICHT: Tragen von feuchtigkeitsdichten Handschuhen (Okklusion) länger als 4 Stunden ist in Deutschland als Risiko definiert
                    
                     
                         Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich
                    
                     
                         Verwenden Sie Handschuhe mit einer minimalen
                    
                     
                         Durchbruchzeit des Handschuhmaterials
                    
                     
                         >10 Minuten (Permeationslevel: 1)
                    
                
                 
                     
                         Schutzkleidung (EN ISO 13688)
                    
                     
                         Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen
                    
                     
                         vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen
                    
                     
                         nach Gebrauch Hände gründlich waschen
                    
                
            
        
         
         
         
         
         
             
                 
            
             
                 bitte beachten Sie die einschlägigen nationalen oder regionalen Bestimmungen
            
             
                 Abfall ist so zu trennen, dass er von den kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann
            
        
         
             
             
                 
            
             
        
         
         
    


